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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Ende März 2018 war St. Gallen Schauplatz der 13. Bundesratssitzung extra muros.
Bundespräsident Berset selber soll sich für die Stadt in der Ostschweiz stark gemacht
haben, nachdem die Landesregierung bereits 2015 eine entsprechende Einladung
erhalten habe. Nach der regulären Sitzung fanden sich die Magistratinnen und
Magistraten zu einem öffentlichen Apéro ein, das aufgrund des schlechten Wetters
nicht auf dem Klosterplatz, sondern im Pfalzkeller stattfand, und tauschten sich dort
mit der Bevölkerung aus. Rund 800 Personen feierten «den Bundesrat wie ein
Fussballteam» – so titelte das St.Galler Tagblatt. Mit einem Mittagessen zusammen mit
der kantonalen Regierung wurde der Ausflug beendet. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.03.2018
MARC BÜHLMANN

In der Romandie lösten verschiedene «Polit-Affären», wie sie die Aargauer Zeitung
bezeichnete, Diskussionen über die Rechte und Pflichten von Regierungsmitgliedern
hinsichtlich Spesen und Annahme von Geschenken, aber auch über die Abwählbarkeit
von Exekutivmitgliedern aus. 
Der einstige Bundesratskandidat und Genfer Sicherheitsdirektor Pierre Maudet (GE,
fdp) musste zugeben, dass er sich mit seiner Familie 2015 nach Abu Dhabi hatte
einladen lassen, obwohl die Annahme von Geschenken für Genfer Staatsräte verboten
ist. Weil gegen ihn ein Strafverfahren wegen Vorteilnahme eingeleitet wurde und später
auch noch der Verdacht auf Steuerhinterziehung auftauchte, musste er nicht nur als
Regierungspräsident zurücktreten, sondern auch Teile seines Departements aufgeben.
Weil Maudet lange über die Affäre gelogen und damit sehr viel Vertrauen verloren hatte,
legte ihm die FDP Schweiz gar einen Parteiaustritt nahe. Allerdings «krallt sich Pierre
Maudet an sein Amt» kommentierte die Sonntags-Zeitung und schloss einen Rücktritt
aus. 
Nicht nur die Reisen in den nahen Osten – unter anderen wie Maudet ebenfalls nach
Abu Dhabi –, sondern vor allem die Spesen des Genfer Nationalrats und Mitglieds der
Genfer Stadtregierung Guillaume Barazzone (cvp), wurden Gegenstand medialer
Berichterstattung: Die CHF 40'000 pro Jahr, wovon CHF 17'000 alleine für
Mobiltelefonkosten verbucht wurden, veranlassten wütende Genferinnen und Genfer
dazu, auf die Strasse zu gehen. 
Auch der Waadtländer Finanzdirektor Pascal Broulis (VD, fdp) geriet in den Fokus der
Strafbehörden. Er soll auf Reisen eingeladen worden sein, und zwar von niemand
geringerem als «einem der reichsten Einwohner seines Kantons», der von einer
«umstrittenen Pauschalbesteuerung» profitiere (Blick). Für Fragezeichen sorgte jedoch
die tiefe Steuerrechnung von Broulis, die in der Folge publik gemacht wurde. Die
vermutete unrechtmässige Optimierung konnte zwar nicht nachgewiesen werden,
kosteten den FDP-Politiker aber viel Vertrauen. 
Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen zog Géraldine Savary (sp, VD), der gute
Chancen auf einen Bundesratssitz nachgesagt wurden, sollte Alain Berset einst
zurücktreten, und die 2020 als erste Frau SP-Ständeratspräsidentin hätte werden
sollen, die Konsequenzen aus einer Wahlspendenaffäre und beendete ihre politische
Karriere. Sie hatte vom gleichen Unternehmer, der die Reisen vieler Westschweizer
Politiker bezahlt hatte und im Kanton Waadt pauschalbesteuert wird, eine
Wahlkampfspende von CHF 7'500 angenommen. Die informellen Richtlinien der SP
Waadt erlauben jedoch lediglich CHF 5'000. Obwohl ihr Rücktritt auch von zahlreichen
Genossinnen und Genossen bedauert wurde und sie nichts Widerrechtliches getan
habe, sei sie letztlich «über den Klassenfeind gestolpert» und habe das Pech gehabt,
dass die Geschichte in dem Moment publik wurde, «als die halbe welsche
Politprominenz wegen ähnlicher Geschenke, undurchsichtiger Steuerarrangements und
exorbitanter Spesenbezüge am Pranger» stünden, so der Tages-Anzeiger. 

Die «Affären» lösten einige Recherchen und Diskussionen aus. So listete etwa der
Sonntags-Blick die Spesenrechnungen aller Kantonsregierungen für das Jahr 2017 auf.
Auch wenn die Vergleichbarkeit schwierig sei, da unterschiedliche Zulagen in diesen
Abrechnungen geregelt werden und die Regierungen unterschiedlich viele Mitglieder
haben, überrasche die Bandbreite, die zwischen CHF 50'000 (Kanton Schaffhausen)
und CHF 241'356 (Kanton Bern) variiere. Die Aargauer Zeitung vermutete, dass die
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«Affäre Maudet» den Forderungen nach mehr Transparenz Flügel verleihen werde. In
der Tat hatte das Parlament beschlossen, dass Parlamentsmitglieder, die auf
Staatskosten ins Ausland reisen, dies publik machen müssen. Allerdings galt dies nicht
für Reisen auf Einladung von Interessengruppen. Die Sonntags-Zeitung brachte mit dem
Thema «Ruhegehälter» einen weiteren Aspekt in die Diskussion ein. Sie vermutete, dass
Maudet auch deshalb nicht zurücktreten wolle, weil in diesem Fall sein Anspruch auf
eine lebenslange Rente verfallen würde. Die Zeitung listete alle Kantone auf, die
entweder gar keine Entschädigung (VS, OW), eine befristete Entschädigung im Sinne
eines «goldenen Fallschirms» (AG, JU, SG, NW, UR, TG, SO, BL, ZG, SH, GL, ZH, BS, AI,
AR, LU) oder eine lebenslange Rente (TI, VD, GE, FR, NE, BE, GR, SZ, inkl. Bund)
ausrichteten. Neben dem augenfälligen Unterschied zwischen Deutsch- und
Westschweiz überraschte auch die Varianz der kantonalen Gesamtbeträge, die zum
Zeitpunkt der Befragung (Juni 2019) an «Polit-Rentner» – so die Sonntags-Zeitung –
ausgerichtet werden und die sich von CHF 153'000 (AR) bis CHF 4 Mio. (TI) pro Jahr
erstreckten. Laut Sonntags-Zeitung bezahlt der Bund für total 23 Personen (inkl. 4
Bundeskanzler und 2 Witwen) CHF 4.4 Mio. Die Basler Zeitung schliesslich machte sich
Gedanken über das Volksrecht auf Abwahl der Regierung. In der Tat könne Maudet nicht
zu einem Rücktritt gezwungen werden: «Nur ein einziger Mensch entscheidet, ob ich
zurücktrete oder nicht – ich selbst», zitierte die Zeitung. Im Extremfall könne Maudet
gar noch im Gefängnis Regierungsrat bleiben. Die Abwahl eines Regierungsrats sei in
sechs Kantonen möglich: In den Kantonen Bern, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und
Thurgau kann mittels kantonaler Volksinitiative eine Abstimmung über die Absetzung
der Regierung (in corpore) verlangt werden. Im Kanton Uri können einzelne Amtsträger
– also auch Ständerätinnen und -räte oder der Landamman – per Volksinitiative
abgesetzt werden. In Neuenburg wurde 2014 mit der so genannten Lex Hainard ein
Amtsenthebungsverfahren eingesetzt. Hier hat das Parlament die Möglichkeit, ein
Regierungsmitglied abzusetzen. 2

Bereits im Vorjahr waren die Meinungen über die Leistungen der Landesregierung
während der Covid-19-Pandemie auseinandergegangen. Die Kritik am Bundesrat nahm
im Covid-19-Jahr 2021 aber noch einmal merklich zu. Besondere Aufmerksamkeit
erhielt dabei Alain Berset. Insbesondere die SVP übte via Medien Kritik am
Gesundheitsminister und forderte Mitte Januar 2021, dem SP-Magistraten solle das
Gesundheitsdossier entzogen werden, weil er versagt habe. Christoph Blocher
bezeichnete Berset gar als «Diktator». Obwohl der amtierende Bundespräsident und
SVP-Bundesrat Guy Parmelin daran erinnerte, dass es sich bei der Regierung um «ein
Team» handle, und die Kollegialität betonte und der zweite SVP-Bundesrat Ueli Maurer
darauf hinwies, dass es niemandem diene, wenn die Bunderatsmitglieder
gegeneinander ausgespielt würden – Aussagen, die etwa vom Tages-Anzeiger als
Zeichen eines Zusammenschweissens der Landesregierung und von La Liberté als
«grand moment d'unité» bezeichnet wurden –, gingen die Angriffe auf einzelne
Regierungsmitglieder weiter. So urteilte etwa die Weltwoche, dass Alain Berset «beide
Pandemiewellen verschlampt und wirtschaftlich einen Schlamassel angerichtet» habe,
von den Medien aber als Held gefeiert werde. Die SVP forderte derweil die Einführung
eines Impeachmentverfahrens in der Schweiz, mit dem Regierungsmitglieder abgewählt
werden könnten. Die Macht des Bundesrats, der die Diktatur eingeführt habe, müsse
gebrochen werden, gab auch SVP-Präsident Marco Chiesa (svp, TI) in Interviews zu
Protokoll. Und wiederum die Weltwoche wähnte sich ob des von ihr festgestellten
gegenseitigen Misstrauens in der Regierung, in der Anträge von rechts auf eine links-
bürgerliche Blockade stossen würden, «wie in einem kalten Krieg». Es brauche deshalb
«sieben neue Bundesräte».

Aber auch der Gesamtbundesrat wurde kritisiert. Es brauche ein «deutlich rascheres
und entschlosseneres Vorgehen» gegen die Pandemie, forderte etwa die NZZ Mitte
Januar 2021. Der Bundesrat müsse seinen Verfassungsspielraum konsequenter
ausnutzen und dürfe «entgegen den helvetischen Gepflogenheiten» nicht den
langwierigen Mittelweg gehen, bei dem alle Kritikerinnen und Kritiker angehört und
integriert würden. Ende Februar ärgerte sich die gleiche Zeitung dann allerdings über
die «magistrale Sturheit», die Restaurant-Terrassen noch nicht wieder öffnen zu
wollen. Dass die Regierung dem «Druck zur schnelleren Öffnung nicht nachgegeben»
habe, sei zwar «hart für die Betroffenen – aber leider richtig», beurteilte denselben
Umstand freilich der Tages-Anzeiger und attestierte dem Bundesrat «Rückgrat».

Schriller war die Kritik von Covid-19-Massnahmengegnerinnen und -gegnern an der
Regierung. So wusste etwa der Tages-Anzeiger zu berichten, dass der stellvertretenden
Armeechef Aldo C. Schellenberg Briefe erhalten habe, die ihn aufforderten, für den
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Bundesrat ein Kriegsgericht einzurichten. Ende Februar leitete die Bundesanwaltschaft
gleich fünf Verfahren wegen Bedrohungen einzelner Magistratspersonen via soziale
Medien ein. Bei einem Auftritt in der politischen Diskussionssendung «Arena» im
Sommer 2021 erhielt Alain Berset Polizeischutz und auch das Fedpol ergriff zunehmend
Schutzmassnahmen wegen massiver Drohungen gegen Bundesrätinnen und
Bundesräte.

Immer wieder kritisierten die Medien zudem die Informationspolitik der Regierung. Auf
der einen Seite wurden die Indiskretionen gerügt, die verhindert hätten, dass der
Bundesrat Entscheidungen über Covid-19-Massnahmen wenigstens so lange habe
geheimhalten können, bis sie mit den Kantonen abgesprochen worden seien. Auf der
anderen Seite wurde vermutet, dass jene Medien beneidet werden, die mit ebendiesen
Indiskretionen versorgt wurden und diese medial ausschlachteten. Die Weltwoche
sprach etwa von der «Berset-Verschwörung». Dank «Schützenhilfe von den Medien»
könne er die von ihm vorgesehenen Covid-19-Massnahmen stets durchsetzen. 

Für einige Diskussionen sorgte auch die Zusammenarbeit zwischen Bundesrat und
Wissenschaft. Noch im Januar warfen die Medien der aus Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern unterschiedlicher Disziplinen zusammengesetzten Task Force vor,
selber Politik machen zu wollen. Im Februar wendete sich das Blatt, nachdem bekannt
geworden war, dass ebendiese Task Force im Sommer 2020 vor einer zweiten Welle
gewarnt hatte, die Behörden diese Warnung allerdings in den Wind geschlagen und
wichtige Massnahmen zu früh aufgehoben hätten. Die NZZ kam dabei etwa zum Schluss,
dass die Wissenschaft «zu lange ignoriert» worden sei.

Die Kritik flaute parallel mit den abnehmenden Fallzahlen ab dem Frühjahr 2021 dann
merklich ab. Zwar wiederholte die Weltwoche noch lange Zeit ihre Kritik an Alain Berset
(«Captain Long Covid», «Impfdebakel heisst Alain Berset», «Stricken an der eigenen
Legende»), bei den restlichen Medien geriet die Regierung allerdings bald aus der
Schusslinie. 

In die Schlagzeilen geriet Mitte September freilich Ueli Maurer, weil er als
«Freiheitstrychler» posierte. An einem SVP-Lokalanlass hatte sich der Finanzminister
ein T-Shirt der Covid-19-Massnahmengegnerinnen und -gegner übergestreift und sich
fotografieren lassen. Das Bild verbreitete sich via soziale Medien und wurde auf der
einen Seite als «Bruch der Kollegialität» (Tages-Anzeiger), ja gar als Versuch, das Land
zu spalten (Balthasar Glättli, gp, ZH im Blick) kritisiert, auf der anderen Seite als freie
Meinungsäusserung (Thomas Matter, svp, ZH im Tages-Anzeiger) oder auch als Zeichen,
dass «vielen Unzufriedenen im Land zumindest inoffiziell magistrales Verständnis»
entgegengebracht werde (NZZ), verteidigt. Maurer selber gab in der Aargauer Zeitung zu
Protokoll, dass er gar nicht gewusst habe, in «welchen Zusammenhang dieses Leibchen
offenbar gebracht wird». Ähnlich wie die SVP im Frühjahr Alain Berset angegriffen
hatte, nutzte die SP die T-Shirt-Affäre für Kritik an Ueli Maurer und stellte in der
parlamentarischen Fragestunde nicht weniger als neun Fragen zu Maurers von der SP
als «Bedrohung der Regierungskollegialität» bezeichneten Aktion. Bundespräsident Guy
Parmelin beantwortete alle neun Fragen gleichzeitig, indem er auch bei den Angriffen
von links auf das Kollegialitätsprinzip verwies: «Le Conseil fédéral ne commente pas les
propos que l'un de ses membres a ou aurait prononcés en public». 3
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